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DAFÜR UND DAGEGEN |

Soll die «Lex

Koller» fallen?
Der Bundesrat und das Gesetz über den £ru;er£>

von Grundstücken durcb Aus/ander, die

«Lex Dotter», au/beben. Ibnstrttten ist, mit tvefcüen

/Zanfcierenden tWassua/imeu der «Ausverkauf

der Heimat» und eine Hber/iifzung des

/mmobitienmartctes ver/underf werden können.

Für
mich ist ein politischer Grundsatz wichtig: Ist ein

Gesetz nicht nötig, ist es nötig, dieses Gesetz aufzu-
heben. Die «Lex Koller» ist nicht nötig und letztlich

überdies widersinnig. Sie verfolgt nämlich einen Zweck, den
sie nicht erreichen kann, der aber auf anderem Wege er-
reichbar ist. Die «Lex Koller» ist deshalb aufzuheben. Für sie

macht sich nun aber eine unheilige Allianz stark; eine Alli-
anz aus Ausländerfeindlichkeit und ökologischem Funda-
mentalismus. Beides ist in der Sache nicht zum Ziel führend.

Das gut gemeinte Ziel der «Lex Koller» war es einmal,
zum Schutz der Landschaft einen übermässigen Zweit-
Wohnungsbau zu verhindern. Dieses Ziel wurde aber nicht
erreicht. Mit bürokratischen Schranken für den Liegen-
schaftserwerb durch Ausländerinnen und Ausländer können
nämlich die Landschaften und Ortsbilder nicht geschützt
werden. Dies zeigen entsprechende Bausünden der letzten
Jahre in Schweizer Ferienregionen - notabene unter dem

Regime der «Lex Koller».

-

* 1

Der
Bodenverbrauch in der Schweiz ist enorm: Jede

Sekunde geht ein Quadratmeter kostbares Kulturland
unter Beton und Zement verloren. Doch statt endlich

wirksame Pflöcke gegen die Betonisierung der Landschaft
einzuschlagen, möchte der Bundesrat nun die «Lex Koller»
aufheben. Personen im Ausland sollen neu die Möglichkeit
erhalten, Bauland und Wohnliegenschaften in der Schweiz
zu erwerben. Der Bundesrat möchte mit dieser Massnahme
den Wohnungsbau ankurbeln. Leider nimmt damit aber
auch der Druck zu, das Baugebiet weiter auszudehnen.

Um dem vorhersehbaren Bauboom in Ferienorten vor-
zubeugen, möchte der Bundesrat die Kantone in Tourismus-
gebieten verpflichten, den Zweitwohnungsbau via Rieht-

planung in eine «erwünschte Richtung» zu lenken. Für die
Grünen ist dieser Vorschlag vollkommen ungenügend. Die
Standortkonkurrenz zwischen den Ferienregionen wird grif-
fige Massnahmen zum Schutz von Landschaft und Ortsbild
vor der Zersiedelung weitgehend verhindern. Für einen mög-
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Der Schlüssel für eine sinnvolle Raumplanung liegt einzig
und allein im Raumplanungsrecht. Gemeinden und Kantone
haben bereits heute die Kompetenz, entsprechende Mass-
nahmen zu ergreifen, damit die Landschaft nicht verbaut und
die Ortsentwicklung sinnvoll gestaltet werden kann. Im Ober-

engadin, in Zermatt und in Saas Fee wurden die Weichen ent-
sprechend gestellt. Dass dies notwendig war, zeigt ebenfalls
die Wirkungslosigkeit der «Lex Koller». Um in den Gemein-
den und Kantonen eine aktive Raumplanung zu betreiben,
braucht es kein Bundesgesetz und schon gar keine «Lex
Koller». Deshalb ist sie möglichst rasch abzuschaffen.

liehen Bauboom ausserhalb der Tourismusgebiete sieht der
Bundesrat gar keine Massnahmen vor.

Die Grünen fordern bei einer Aufhebung der «Lex Koller»

klare quantitative Vorgaben vom Bund, zum Beispiel die Be-

grenzung des Baulandes in der ganzen Schweiz. Nur so lässt

sich die Landschaft langfristig schützen. Eine Plafonierung des

Baulandes ist uns sogar lieber als die «Lex Koller», da sie das

Problem der Zersiedelung nicht einseitig an ausländischen
Investoren festmacht. Gemeinsam mit Umwelt- und Bauern-

Organisationen haben die Grünen daher eine Volksinitiative
für «Mehr Raum für Mensch und Natur» lanciert.
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